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E D I T O R I A L
Informationstechnologie-
recht – neue Ideen für neue
Medien?
Kaum ein Rechtsgebiet fordert die Gesetzgebung und die
Anwender seit dem letzten Jahrzehnt mehr als das Infor-
mationstechnologierecht. Vorausschauend gründeten im
Juni des Jahres 1999 Kollegen in Berlin die Arbeitsgemein-
schaft Informationstechnologie im Deutschen Anwalt Ver-
ein (davit), welche sich der Themen der Informationstech-
nologien seit diesem Zeitpunkt annimmt. Inzwischen ist
das Informationstechnologierecht zu einem eigenen ab-
grenzbaren Rechtsgebiet erstarkt. Allen Bedenken zum
Trotz, die hier lediglich Branchenrecht sahen, gibt es seit
2006 die Fachanwaltschaft für Informationstechnologie-
recht – kurz IT-Recht.

Was ist denn nun IT-Recht? Es vereint das EDV-, Computer-
recht, Multimedia-, Kommunikations- und Telekommuni-
kationsrecht sowie das Internetrecht. Dabei hat es zahlrei-
che Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten, welche hier
spezifische Kenntnisse der Technologien voraussetzen:
Vertragsrecht, Recht der Gewerblichen Schutzrechte, Ver-
gaberecht, Kartellrecht, Strafrecht und Prozessrecht. Ins-
besondere zusammen mit dem Urheberrecht bildet es das
rechtliche Gerüst der Informationsgesellschaft.

Derzeit steht im IT-Recht eine Vielzahl von großen Geset-
zesinitiativen auf dem Plan: zum Datenschutz, zum
Schutz der Vertraulichkeit, zum Verbraucherschutz, zum

Schutz des Urhebers. Bei
diesen Schutzgesetzen ist es
wie in der Kryptografie: Ein
Verfahren ist nur so lange
anwendbar, wie es einen
Vorsprung vor denjenigen
hat, die es entschlüsseln.
Dies trifft umso mehr zu, als
die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen technisch umge-
setzt werden.

Hier entstehen hohe recht-
liche Anforderungen, wel-
che zuweilen über das hin-
ausgehen, was bei vergleich-



baren Sachverhalten in der Offline-Welt gefordert ist, da
technisch theoretisch alles machbar ist. Dort wird oftmals
ein Klartext durch juristische Vorgaben und Begrifflichkei-
ten derart verschlüsselt, dass die Rechtsanwender im Er-
gebnis quasi einen Geheimtext vor sich haben. Zum Bei-
spiel die Informations- und Belehrungspflichten im On-
line-Handel.

Ferner werden die Vorteile der technischen Möglichkeiten
nicht voll ausgeschöpft. Potenziale liegen brach oder ge-
hen verloren. Beispielhaft seien hier die Themen der Ver-
wertung, Weiterentwicklung und Nutzung von urheber-
rechtlich geschützten Werken genannt.

Bei mehr und mehr Themen und Entwicklungen der Infor-
mationsgesellschaft zeigt sich, dass die hergebrachten
Rechtsrahmen und der Ruf nach dem Gesetzgeber nicht
immer zielführend sind. In Zeiten des Web 2.0, Social Net-
working, Filesharing, Blogging, Cloud Computing, Info-
preneurships und der digitalen Bohème ist Kreativität bei
der Monetarisierung von Ideen und Dienstleistungen ge-
fragt. Es kann nicht weiterhin allein darum gehen, für neue
Angebote und Produkte die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen laufend mit Verzögerungen nachzuziehen und mit
Verboten sowie Sanktionen zu versehen.

Die Anbieter sind aufgefordert, Geschäftsmodelle und Ser-
vices zu entwickeln, welche eine optimale Ausbeutung
bei maximalem oder flexiblem Nutzungs- und Verwer-
tungskomfort für die Konsumenten bieten. Konsum ist
längst nicht mehr der reine „Verzehr“ und „Verbrauch“,
sondern bei digitalen Gütern vielmehr der Gebrauch, die
Mehrfach- und Weiterverwertung, die Veränderung, das
Zusammenführen mit anderen Komponenten, die Über-
führung in andere Medienanwendungen etc.

Im Bereich der Dienstleistungen tun sich unentwegt neue
Geschäftschancen für Kundendienste – Services & Soluti-
ons – auf. Die Nutzer benötigen Unterstützung bei der
Auswertung der Informationsflut. Die Informations- oder
Warenanbieter fragen nach Ideen und Support bei der Ver-
marktung und Positionierung im Netz. Kontinuierlich ent-
stehen neue Formen der Präsentation einerseits und der
mobilen Nutzung andererseits.

Datenschutz – aktueller denn je – kann dabei nicht dazu
dienen, diejenigen, welche im Web öffentlich leben wol-
len, vor sich selbst zu schützen oder andere zu verpflich-
ten, in allen Bereichen vorsorglich Schutzmechanismen

zu implementieren. Hier tun Aufklärung und Anleitung für
digitale Menschen Not, um sich der Dimension der digita-
len Schatten und Risiken bewusst zu werden.

Zuletzt bleibt bei aller Technik immer der Risikofaktor
Mensch in einer globalisierten Welt. Nicht erst mit dem
Beginn der virtuellen Welt entstanden menschliche Si-
cherheitslücken. Die durchlässigen Stellen in einem Un-
ternehmen, einem System oder Netzwerk sind nach wie
vor Menschen oder deren Fehlentscheidungen, Nachläs-
sigkeiten, Begehrlichkeiten oder Eitelkeiten. Mittels Social
Engeneering erfragen sich Hacker Wege in Systeme oder
öffnen sich Wege für Industriespionage. Hinzu kommt das
unterschiedliche Unrechtsbewusstsein der Akteure aus
verschiedenen Kultur- und Rechtskreisen.

Lassen sich „antiautoritäre“ Ansätze mit den strengen
Compliance-Anforderungen heute noch vereinbaren, und
bleibt überhaupt Raum für Kreativität im Recht? Oder ist
gerade dies der mögliche Weg in einer Cyberworld? Die
aktuellen Schlagzeilen veranschaulichen deutlich, dass
Datenhaushalte einerseits Begehrlichkeiten wecken, aber
andererseits die Entscheider das Risiko tragen, aus der Da-
tenflut tatsächlich die relevanten oder zutreffenden Daten
auszuwerten und nachhaltige Schlüsse zu ziehen. Erfolg-
reiche Sportarten kommen mit wenigen klaren Regeln,
einem Schiedsrichtergremium und einem guten Team aus.
Fälle der Industriespionage, des Datenmissbrauchs, von
Kompetenzüberschreitung etc. haben ihre Ursachen in un-
klaren oder zu engen Regeln und fehlender Identifikation
mit dem Unternehmen sowie mangelnder Motivation für
den Erfolg gemeinsam mit den Führungspersönlichkeiten.

Diese Themen bewegen IT-Rechtler für ihre Mandanten
und die gesamte Anwaltschaft. Sie erarbeiten täglich für
Anbieter und Nutzer strukturierte Lösungen. Zugleich sind
sie selbst Teilnehmer der modernen Informations- und
Kommunikationsangebote und haben den Anforderungen
bei ihren Diensten im Interesse der Mandanten und der
Rechtspflege gerecht zu werden.

Berlin, im Juni 2009

Dr. Astrid Auer-Reinsdorff
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